
1351 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des 
Bundesrate's 

B e r ich t 
des Finanzausschusses 

über den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 28. April 1975 
betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz vom 

12. Dezember 1969 über die Förderung vonE1ektrizitätsversor

gungsunternehmungen CElektrizitätsförderungsgesetz 1969 - EFG 
1969) geändert wird 

Durch den vorliegenden Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
soll durch die Förderung von Kleinwasserkraftanlagen den neuen 

Verhältnissen auf demEnergiemarkt Rechnung getragen werden. 
TIie installierte Leistung für Kleinwasserkraftanlagen wird 
hiebei mit 5.000 kW festgesetzt. 

TIer Finanzausschuß hat die gegenständliche Vorlage in seiner 
Sitzung vom 21. Mai 1975 in Verhandlung genommen und einstimmig 
beschlossen, dem Hohen Hause zu empfehlen, keinen Einspruch 
zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Finanzausschuß somit 
den Antrag, der Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 28. April 

1975 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz vom 
12. Dezember 1969 über die Förderung von Elektrizitätsversorgungs
unternehmungen (Elektr~zitätsförderungsgesetz 1969 - EFG 1969) 
geändert wird, wird kein Einspruch erhoben. 

Wien, am 21. Mai 1975 

S chi c k e 1 g r u b e r Sei d 1 
Berichterstatter OtJnl~nr.!. 
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